
 
Hansestadt Gardelegen 
Ortschaftsrat Estedt                                                                  14.01.2020 

  

 

Niederschrift 2. Sitzung des Ortschaftsrates der Ortschaft Estedt 

 

 Sitzungstermin: Montag, 23.09.2019 
 Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr 
 Sitzungsende: 20:50 Uhr 
 Ort, Raum: 39638 Hansestadt Gardelegen,  

OT Estedt, Saal 

Anwesend: 
Herr Volker Schmidt  
Herr Heiko Behrendt  
Frau Margot Göbel  
Herr Jens Heinze  
Herr Horst Krüger  
Herr Otto Mewes  
Herr Rainer Schulze  

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlen-
den Mitglieder des Ortschaftsrates und der Beschlussfähigkeit 

2 Entscheidung über Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Fest-
stellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 

3 Abstimmung über den öffentlichen Teil der Niederschrift über die konstituierende Sitzung 
des Ortschaftsrates vom 08.07.2019 

4 Mündlicher Bericht des Ortsbürgermeisters 
5 Einwohnerfragestunde 
6 Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat der Ortschaft Estedt 

Vorlage: OR EST 03/02/19 
7 Vergabe der Brauchtumsmittel 
8 Stand der geplanten Baumaßnahmen 
9 Diskussion über den 1. Entwurf der Änderung und Ergänzung des Regionalen Entwick-

lungsplanes Altmark 2005 (REP 2005 Altmark) zur Anpassung der Ziele des Landesent-
wicklungsplans des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010 LSA) 

10 Anhörung des Ortschaftsrates zum Antrag auf Prüfung aller demokratischer, infrastruktu-
reller, konzeptioneller und finanzieller Bedingungen und Voraussetzungen für die Errich-
tung eines neuen Grundschulgebäudes als Ersatz für die Reutter- und Goethe-
Grundschule an zentraler Stelle im Stadtgebiet der Hansestadt Gardelegen 
A 3/3/19 

11 Anfragen und Anregungen 

 

Öffentlicher Teil 

 TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden 
Mitglieder des Ortschaftsrates und der Beschlussfähigkeit 

  
Der Vorsitzende des Ortschaftsrates, Ortschaftsrat Volker Schmidt, eröffnet die Sitzung, 
stellt die ordnungsgemäße Ladung des Ortschaftsrates fest. 
 
Es sind alle Ortschaftsräte anwesend. Damit ist die Beschlussfähigkeit mit sechs Ortschafts-
räten und dem Ortsbürgermeister gewährleistet. 
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 TOP 2 Entscheidung über Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 
  

Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung. Der Ortsbürgermeister stellt die Tages-
ordnung zur Abstimmung. 
 

 Beschluss: 
Der Ortschaftsrat beschließt einstimmig die Tagesordnung für die Sitzung.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen:         7 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltungen:        0 
 
 

 TOP 3 Abstimmung über den öffentlichen Teil der Niederschrift über die konstituierende Sitzung 
des Ortschaftsrates vom 08.07.2019 

  
Zur Niederschrift gibt es weder Hinweise noch Einwendungen. Daraufhin stellt der Vorsit-
zende des Ortschaftsrates die Niederschrift zur Abstimmung.  
 

 Beschluss: 
Der Ortschaftsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die konstituierende Sitzung 
des Ortschaftsrates vom 08.07.2019. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen:         7 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltungen:        0 
 
 

 TOP 4 Mündlicher Bericht des Ortsbürgermeisters 
  

Baumaßnahmen:  
 

 anonymer Friedhof 
- Einfriedung 
- Das alte Friedhofstor ist noch nicht erneuert.  

 

 Fertigstellung der Kita 
- Termin Tag der offenen Tür 

 

 Verkauf der Grundstücke ist in Arbeit 
  
  
 TOP 5 Einwohnerfragestunde 
  

Es gibt Beschwerden von Einwohnern über den Hundekot im Ort.  
 
Vorschlag:  Anschaffung bzw. Aufstellen von drei bis vier Schildern in Absprache mit 
dem Ortsbürgermeister 

  
  
 TOP 6 Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat der Ortschaft Estedt 

Vorlage: OR EST 03/02/19 
  

Dem Ortschaftsrat liegt die Geschäftsordnung des Stadtrates der Hansestadt Gardelegen 
und seiner Ausschüsse vor.  
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Sie dient der Regelung der inneren Angelegenheiten, gemäß § 53 KVG LSA.  
Mit der Geschäftsordnung wird ein einheitlicher Ablauf aller Sitzungen des Ortschaftsrates 
ermöglicht.  
 
§ 81 Absatz 4 KVG LSA bestimmt, dass - soweit in den §§ 81 bis 88 KVG LSA keine be-
sonderen Regelungen getroffen sind – die Vorschriften für die Gemeinderäte und für das 
Verfahren im Ortschaftsrat die Vorschriften über das Verfahren im Gemeinderat mit Aus-
nahme von § 41 Absatz 1 Nr. 2 und 7 und § 45 Absatz 2 Nr. 1, 4 bis 21, Absatz 3 entspre-
chend anzuwenden sind.  
 
In der Geschäftsordnung des Ortschaftsrates kann der Ortschaftsrat seine Verfahrens-
grundsätze, nach denen die Ortschaftsratssitzung durchgeführt wird, festlegen.  
 
Das Selbstorganisationsrecht des Ortschaftsrates lässt es aber auch zu, dass der Ort-
schaftsrat sich überhaupt keine Geschäftsordnung gibt. In diesem Fall kann davon ausge-
gangen werden, dass der Ortschaftsrat die Regelungen der Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Hansestadt Gardelegen inhaltlich übernehmen und für seine Arbeit in Anwen-
dung bringen will. Die Beschlussfassung des Ortschaftsrates zur Anwendung dieser Ge-
schäftsordnung ist dann notwendig. 
 

 Beschluss: 
Der Ortschaftsrat der Ortschaft Estedt beschließt, die Geschäftsordnung für den Stadtrat der 
Hansestadt Gardelegen und seine Ausschüsse inhaltlich zu übernehmen und für seine Ar-
beit in Anwendung zu bringen.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen:         7 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltungen:        0 
 
 

 TOP 7 Vergabe der Brauchtumsmittel 
  

Dem Ortschaftsrat Estedt stehen folgende Mittel zur Verfügung: 
 

400,00 € für Repräsentation und Ehrungen und  
1.300,00 € für die Verwendung als Brauchtumsmittel 

241,43 € Rückzahlung von Frau Göbel aus 2018 
1.941,43 € stehen damit insgesamt zur Verfügung 

 
Nachstehende Anträge liegen vor: 
 

1. für die Rentnerweihnachtsfeier 

2. Ortsfeuerwehr 

3. Schützenverein 

4. Kutschenralley 

5. Kirchenchor 

 
 Beschluss: 

Der Ortschaftsrat beschließt die Verwendung der Brauchtumsmittel, wie folgt: 
 

500,00 € Rentnerweihnachtsfeier 
500,00 € Ortsfeuerwehr 
200,00 € Schützenverein  
400,00 € Kutschenralley 
300,00 € Kirchenchor 

1.900,00 € insgesamt 
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 Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen:         7 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltungen:        0 
 
 

 TOP 8 Stand der geplanten Baumaßnahmen 
  

Es muss eine Neuplanung des Feuerwehrgerätehauses erfolgen.  
  
  
 TOP 9 Diskussion über den 1. Entwurf der Änderung und Ergänzung des Regionalen Entwick-

lungsplanes Altmark 2005 (REP 2005 Altmark) zur Anpassung der Ziele des Landesent-
wicklungsplans des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010 LSA) 

  
Zum 1. Entwurf zur Änderung und Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplanes Altmark 
gibt es keine Anmerkungen seitens des Ortschaftsrates.  

  
  
 TOP 10 Anhörung des Ortschaftsrates zum Antrag auf Prüfung aller demokratischer, infrastrukturel-

ler, konzeptioneller und finanzieller Bedingungen und Voraussetzungen für die Errichtung 
eines neuen Grundschulgebäudes als Ersatz für die Reutter- und Goethe-Grundschule an 
zentraler Stelle im Stadtgebiet der Hansestadt Gardelegen 
A3/3/19 

  
Dem Ortschaftsrat liegt der Antrag auf Prüfung der Möglichkeiten für den Neubau eines 
neuen Grundschulgebäudes als Ersatz für die Reutter- und Goethe-Grundschule vor.  
 

 Beschluss: 
Der Ortschaftsrat erklärt im Rahmen seines Anhörungsrechtes nach § 84 Abs. 2 KVG LSA 
seine Zustimmung zum Bau eines neuen Grundschulgebäudes. In diesem Zuge beantragt 
der Ortschaftsrat die gleiche Überprüfung für den Neubau eines Grundschulgebäudes in der 
Ortslage Estedt in Verbindung mit dem neuen Kindergarten.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen:         7 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltungen:        0 
 
 

 TOP 11 Anfragen und Anregungen 
  

Ortsbegehung:  - Gehwege (Sicherheit und Ordnung 
   - Dorfstraße 27 Steine sind abgesackt.  
   - Die Hebestation (Abwasser) läuft bei Regen über. 
 
 

  
Die Sitzung wird um 21:10 Uhr vom Ortsbürgermeister geschlossen.  
 

 
 
 
Volker Schmidt     Jens Heinze 
Vorsitzender des Ortschaftsrates    Protokollführer 
der Ortschaft Estedt 
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